
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/4/18 89/16/0207
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1990

Index

L66453 Landw Siedlungswesen Niederösterreich

32/06 Verkehrsteuern

80/06 Bodenreform

Norm

GrEStG 1987 §3 Abs1 Z4;

LSGG §1;

LSLG NÖ 1972 §1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1991, 389;

Rechtssatz

Im Geltungsbereich des GrEStG 1987 ist der Grundstückserwerb zur Erreichung eines Siedlungszwecks nicht mehr

befreit.
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